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— Drucksache 13/9489 — 

Aktuelle Debatte zur geringfügigen Beschäftigung 

Ein besonderes Problem stellen in Deutschland die vieldiskutierten 
„geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse " dar, weil mit ihnen bisher 
keine Versicherungspflicht und folglich auch nur ein sehr begrenztes 
Ausmaß an sozialer Sicherung verbunden ist. Die Sozialversicherungs-
freigrenze liegt in der Bundesrepublik Deutschland außergewöhnlich 
hoch, in anderen europäischen Ländern gilt entweder die Sozialver-
sicherungspflicht jeglicher Erwerbstätigkeit oder die Versicherungs-
grenzen sind wesentlich niedriger angesetzt. Was in der Bundesrepublik 
Deutschland einmal als Ausnahmeregelung gedacht war, hat sich zwi-
schenzeitlich zu einer umfassenden „negativen Kultur" der Arbeitswelt 
entwickelt. In zunehmendem Maße werden sozial abgesicherte Be-
schäftigungsverhältnisse in mehrere ungeschützte Beschäftigungsver-
hältnisse aufgespalten. 

Da Frauen den größten Teil dieser Beschäftigtengruppe ausmachen, for-
dern vor allem die Frauen in den Gewerkschaften, in BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, der SPD sowie Frauenverbände und Frauenbeauftragte seit 
vielen Jahren, diese frauendiskriminierende Beschäftigungsform abzu-
schaffen. Ihr Ziel: existenzsichernde (Frauen)Arbeitsplätze, die es 
Frauen ermöglichen, eine eigenständige soziale Sicherung aufzubauen. 

Während der Beschäftigungsabbau in Deutschland anhält, expandie rt 
 die geringfügige, sozialversicherungsfreie Beschäftigung. Hierbei han-

delt es sich nicht etwa um neue Arbeitsplätze, sondern sozialversiche-
rungspflichtige Jobs werden in mehrere sozialversicherungsfreie umge-
wandelt. Als Folge der starken Zunahme dieser Beschäftigungsverhält-
nisse - das Deutsche Institut für Wi rtschaftsforschung (DIW) und das 
Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) gehen von 
einer Anzahl von 5,63 Millionen aus, was einem Anstieg von 26,5 % seit 
1992 entsprechen würde - entstehen den Sozialversicherungen nach 
Schätzungen des DGB schon heute Beitragsausfälle von ca. 15 bis 20 
Mrd. DM. 

Vor diesem Hintergrund ist die geringfügige Beschäftigung in der letzten 
Zeit immer mehr - auch außerhalb des Frauenspektrums - in die Kritik 
geraten. 

Grundsätzlich wirkt die Sozialversicherungsfreigrenze wie eine indirekte 
Lohn(neben)kostensubvention, da sie eine bestimmte Form von Arbeits-
verhältnissen mit geringer Stundenzahl für die Arbeitgeberseite ver-
billigt. So werden diejenigen Unternehmen mit Konkurrenzvorteilen be-
lohnt, die abgesicherte Teil- oder Vollzeitstellen in geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse umwandeln. Diese Wettbewerbsverzerrung 
beklagt u. a. die Gebäudereiniger-Innung. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung vom 7. Januar 1998 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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Die Oppositionsfraktionen haben bereits im letzten Jahr Vorschläge zur 
Einbeziehung der sog. 610/520-Mark-Jobs in die Sozialversicherung 
eingebracht. Sowohl in den letzten Bundestagsdebatten, als auch in den 
Medien wurden von Mitgliedern der Regierungsfraktionen verschiedene 
Modelle erörtert. 

In diesem Zusammenhang ist von Interesse, wie die Bundesregierung die 
diskutierten Modelle bewe rtet und auf welche Daten und Argumente sie 
ihre Einschätzung gründet. Im Rahmen dieser Bewe rtung ist die be-
sondere Berücksichtigung und Abwägung folgender Kriterien notwendig: 

— Frauen einen besseren Zugang zu einer eigenständigen sozialen 
Sicherung zu sichern, 

— der Erosion der Sozialversicherung gegenzusteuern, 

— die Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Betrieben zu beenden. 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung unter Berücksichtigung der oben 
genannten Kriterien die Absenkung der Freigrenze, das heißt eine 
Absenkung der gegenwärtig gültigen Obergrenze zur Sozialver-
sicherungspflicht von 610 DM im Westen und 520 DM im Osten auf 
300 oder 100 DM (Bitte bei den Fragen 1 bis 5 die oben genannten 
Vorgaben im letzten Absatz der Begründung berücksichtigen)? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung eine ausschließliche Einbe-
ziehung von Nebenbeschäftigung in die Sozialversicherungspflicht? 

3. Wie beurteilt die Bundesregierung das sog. „kleine Beschäftigungs-
verhältnis", das heißt die Versicherungsgrenze für die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung von heute 610 DM im Westen und 520 DM 
im Osten auf die Höhe des Existenzminimums von 1 200 DM monat-
lich anzuheben? 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung das Modell der Quotierung, das 
heißt die Kopplung der Anzahl von geringfügigen Beschäftigungen 
an die Beschäftigtenzahl des Bet riebes? 

5. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag, das im Januar 
1998 in Österreich in Kraft tretende neue Gesetz, welches vorsieht, 
daß Arbeitgeber einen pauschalierten Sozialversicherungsbeitrag in 
die Renten- und Krankenversicherung leisten müssen, wenn die mo-
natliche Lohnsumme für geringfügig Beschäftigte das Eineinhalb-
fache der gesetzlichen Geringfügigkeitsgrenze ausmacht, auf die 
Bundesrepublik Deutschland zu übertragen? 

Mit dem in der Kleinen Anfrage angesprochenen Themenkreis 
der Versicherungsfreiheit der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse hat sich der Deutsche Bundestag zuletzt am 11. De-
zember 1997 beschäftigt. Auf Antrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU und F.D.P. hat er eine Entschließung angenommen, in der er 
u. a. seine Auffassung zum Ausdruck bringt, daß er die derzeitigen 
gesetzlichen Vorschriften über die versicherungsfreien gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnisse für überprüfungsbedürftig 
hält (Drucksache 13/9439). Der Deutsche Bundestag bekundet in 
dieser Entschließung seine Absicht, diesen Themenkreis - zu-
sammen mit dem Themenkreis „Neue Formen der Selbstän-
digkeit" - mit dem Ziele der Erarbeitung einer Gesamtlösung 
weiter zu beraten. Dazu soll nach der Vorstellung des Deutschen 
Bundestages zunächst die am 10. Dezember 1997 gemeinsam vom 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung und vom Ausschuß für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte Anhörung 
intensiv ausgewertet und in den Ausschüssen beraten werden. 

Die Bundesregierung begrüßt diese Entschließung des Deutschen 
Bundestages. Sie wird auf dieser Basis ihre Arbeiten an einer 
möglichst für alle Beteiligten tragbaren Lösung fortführen. 

Die Bundesregierung bittet um Verständnis dafür, daß sie bei dieser 
Sachlage zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer Bewe rtung der 
in der Kleinen Anfrage dargestellten Modelle absehen möchte, weil 
sie den Ergebnissen des vom Deutschen Bundestag erneut ange-
stoßenen Meinungsbildungsprozesses hierzu nicht vorgreifen 
möchte. 


